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Gesamte Rechtsvorschrift für ORF-Beitrags-Gesetz 2024, Fassung vom 01.01.2024 

Langtitel 

Bundesgesetz über die Erhebung eines ORF-Beitrags 2024 (ORF-Beitrags-Gesetz 2024) 
StF: BGBl. I Nr. 112/2023 (NR: GP XXVII RV 2082 AB 2100 S. 222. BR: AB 11275) 

Präambel/Promulgationsklausel 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Text 

Gegenstand und Zweck 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Voraussetzungen und die Erhebung des ORF-Beitrags. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne dieses Gesetzes gilt als  

 1. Hauptwohnsitz: jene Unterkunft, die gemäß § 1 Abs. 7 des Meldegesetzes 1991 – MeldeG, 
BGBl. Nr. 9/1992 im Zentralen Melderegister (ZMR) als Hauptwohnsitz eingetragen ist; 

 2. Unternehmer: Unternehmer im Sinne des § 3 des Kommunalsteuergesetzes 1993 – 
KommStG 1993, BGBl. Nr. 819/1993; 

 3. Betriebsstätte: Betriebsstätte im Sinne des § 4 KommStG 1993. 

Beitragspflicht im privaten Bereich 

§ 3. (1) Für jede im Inland gelegene Adresse, an der zumindest eine volljährige Person mit 
Hauptwohnsitz (§ 2 Z 1) im Zentralen Melderegister eingetragen ist, ist der ORF-Beitrag für jeden 
Kalendermonat zu entrichten. 

(2) Beitragsschuldner ist die im Zentralen Melderegister mit Hauptwohnsitz eingetragene Person. 
Sind an einer Adresse mehrere Personen mit Hauptwohnsitz eingetragen, so sind diese Personen 
Gesamtschuldner im Sinne des § 6 der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961. Der 
ORF-Beitrag ist von den Gesamtschuldnern nur einmal zu entrichten. 

(3) Beitragsschuldner, die aufgrund des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen, 
BGBl. Nr. 66/1966, Vorrechte genießen, und die an derselben Adresse mit diesen im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen, haben den ORF-Beitrag nicht zu entrichten. 

(4) Eine Beitragspflicht nach Abs. 1 besteht nicht, wenn für die Adresse eine Beitragspflicht nach 
§ 4 oder eine Befreiung von der betrieblichen Beitragspflicht besteht, sofern eine an dieser Adresse mit 
Hauptwohnsitz gemeldete Person die Betriebsstätte entweder selbst betreibt oder die an dieser Adresse 
mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen Unterkünfte dieser Betriebsstätte in Anspruch nehmen. 

(5) Eine Beitragspflicht nach Abs. 1 besteht nicht, wenn an der Adresse eine Körperschaft 
öffentlichen Rechts eine Einrichtung betreibt, die kein Betrieb gewerblicher Art nach § 3 Abs. 3 
KommStG 1993 ist, sofern die an dieser Adresse mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen Unterkünfte 
der von der Körperschaft öffentlichen Rechts betriebenen Einrichtung in Anspruch nehmen. 

(6) Eine Beitragspflicht nach Abs. 1 besteht nicht für Insassen von Justizanstalten. 

Beitragspflicht im betrieblichen Bereich 

§ 4. (1) Jeder Unternehmer hat je Gemeinde, in der zumindest eine Betriebsstätte liegt, für die der 
Unternehmer nach dem KommStG 1993 im vorangegangenen Kalenderjahr Kommunalsteuer entrichten 
musste, den ORF-Beitrag für jeden Kalendermonat nach Maßgabe der Staffelung nach Abs. 3 zu 
entrichten. 

(2) Bemessungsgrundlage für die Staffelung nach Abs. 3 ist die Summe der Arbeitslöhne im Sinne 
des § 5 KommStG 1993, die im vorangegangenen Kalenderjahr an Dienstnehmer im Sinne des § 2 
KommStG 1993 der in der Gemeinde gelegenen Betriebsstätten gewährt worden sind. 

(3) Die Höhe des zu leistenden ORF-Beitrags beträgt bei einer Bemessungsgrundlage 
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 1. bis 1,6 Millionen Euro einen ORF-Beitrag; 

 2. bis 3 Millionen Euro zwei ORF-Beiträge; 

 3. bis 10 Millionen Euro sieben ORF-Beiträge; 

 4. bis 50 Millionen Euro zehn ORF-Beiträge; 

 5. bis 90 Millionen Euro zwanzig ORF-Beiträge; 

 6. über 90 Millionen Euro fünfzig ORF-Beiträge. 

(4) Je Kalendermonat sind von einem Unternehmer maximal 100 ORF-Beiträge zu entrichten. 

Befreiung von der Beitragspflicht 

§ 4a. Vom ORF-Beitrag sind auf Antrag jene Beitragsschuldner zu befreien, bei denen die in §§ 47 
bis 49 der Anlage zum Fernmeldegebührengesetz (Fernmeldegebührenordnung), BGBl. Nr. 170/1970, 
genannten Voraussetzungen für eine Befreiung vorliegen. 

Höhe des ORF-Beitrags 

§ 7. Die Höhe des ORF-Beitrags wird nach dem in § 31 des ORF-Gesetzes (ORF-G), BGBl. 
Nr. 379/1984, festgelegten Verfahren festgesetzt. 

Beginn und Ende der Beitragspflicht 

§ 8. (1) Die Beitragspflicht im privaten Bereich beginnt am Ersten des Folgemonats, in dem der 
Hauptwohnsitz im Zentralen Melderegister angemeldet wurde und endet mit Ablauf des Monats, in dem 
der Hauptwohnsitz abgemeldet wurde. 

(2) Die Beitragspflicht im betrieblichen Bereich beginnt mit 1. Jänner des darauffolgenden 
Kalenderjahres, in dem in einer Gemeinde zum ersten Mal für eine Betriebsstätte Kommunalsteuer zu 
entrichten war, und endet mit Ablauf des darauffolgenden Jahres, in dem in einer Gemeinde zuletzt 
Kommunalsteuer zu entrichten war. 

(3) Für das Kalenderjahr der ersten Betriebsstättengründung je Gemeinde ist der ORF-Beitrag 
rückwirkend für das gesamte Kalenderjahr zu entrichten und gemeinsam mit dem ORF-Beitrag für das 
darauffolgende Jahr zu zahlen. Bemessungsgrundlage für die Höhe des ORF-Beitrags für das 
Kalenderjahr der ersten Betriebsstättengründung je Gemeinde ist die Summe der Arbeitslöhne im Sinne 
des § 5 KommStG 1993, die in diesem Kalenderjahr an Dienstnehmer im Sinne des § 2 KommStG 1993 
der in der Gemeinde gelegenen Betriebsstätten gewährt worden sind. Die Beitragspflicht besteht nicht, 
wenn für das Kalenderjahr der ersten Betriebsstättengründung je Gemeinde eine Befreiung nach § 8 Z 2 
KommStG 1993 vorliegt. 

(4) Auf Anzeige des Beitragsschuldners endet die Beitragspflicht im betrieblichen Bereich 
abweichend von Abs. 2 mit Ablauf des Jahres, in dem in einer Gemeinde die letzte Betriebsstätte 
aufgegeben wurde. In der Anzeige sind ergänzend zu den in § 9 Abs. 2 lit. a) bis c) genannten Daten 

 a) das Datum bekanntzugeben, zu dem die letzte Betriebsstätte in dieser Gemeinde aufgegeben 
wird bzw. wurde, sowie 

 b) die Aufgabe der letzten Betriebsstätte in dieser Gemeinde nachzuweisen. 

Die Anzeige ist bis spätestens 15. April des darauffolgenden Kalenderjahres, in dem die letzte 
Betriebsstätte in einer Gemeinde aufgeben wurde, der Gesellschaft in der von dieser festgelegten Form zu 
übermitteln. Die Gesellschaft hat auf Antrag mit Bescheid über das vorzeitige Ende der Beitragspflicht zu 
entscheiden. 

Meldepflicht 

§ 9. (1) Der Beginn der Beitragspflicht (Anmeldung) und das Ende der Beitragspflicht (Abmeldung) 
sowie eine Änderung der persönlichen Daten nach Abs. 2 sind vom Beitragsschuldner dem mit der 
Einbringung der Beiträge betrauten Rechtsträger (§ 10 Abs. 1) in der von diesem festgelegten Form zu 
melden. Die Meldung durch einen Gesamtschuldner im Sinne des § 3 Abs. 2 befreit alle übrigen 
Beitragsschuldner von der Meldepflicht. 

(2) Die An- und Abmeldung nach Abs. 1 hat jedenfalls folgende Informationen zu umfassen: 

 1. bei Beitragsschuldnern im privaten Bereich nach § 3: 

 a) Namen, Geburtsdatum sowie – falls vorhanden – E-Mail-Adresse; bei Gesamtschuldnern sind 
die Daten jenes Beitragsschuldners anzugeben, der die Meldung erstattet, 

 b) die Adresse des Hauptwohnsitzes sowie 

 c) das Datum der Anmeldung bzw. der Abmeldung des Hauptwohnsitzes im Zentralen 
Melderegister; 
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 2. bei Beitragsschuldnern im betrieblichen Bereich nach § 4: 

 a) die Firma oder sonstige Bezeichnung sowie die E-Mail-Adresse, 

 b) die Firmenbuch- oder Vereinsregisterzahl (ZVR-Zahl) bzw. die GISA-Zahl oder eine 
entsprechende Kennzeichnung sowie 

 c) die Steuernummer. 

(3) Ist zumindest eine volljährige Person mit Hauptwohnsitz im Zentralen Melderegister an einer 
Adresse erfasst, an der eine Betriebsstätte eingerichtet ist, für welche die Beiträge im betrieblichen 
Bereich zu entrichten sind oder für welche eine Befreiung im betrieblichen Bereich besteht, so hat der 
Unternehmer ergänzend zu den Daten nach Abs. 2 Z 2 die Adresse dieser Betriebsstätte bzw. dieser 
Betriebsstätten der Gesellschaft zu melden. 

(4) Jene Adresse bzw. jene Adressen, an der bzw. an denen eine Körperschaft öffentlichen Rechts 
eine Einrichtung, die kein Betrieb gewerblicher Art gemäß § 3 Abs. 3 KommStG 1993 ist, betreibt, sind 
von der Körperschaft öffentlichen Rechts der Gesellschaft zu melden, sofern an dieser Adresse bzw. an 
diesen Adressen zumindest eine volljährige Person mit Hauptwohnsitz im Zentralen Melderegister erfasst 
ist. 

(5) Die An- und Abmeldung bzw. eine Änderung der persönlichen Daten nach Abs. 2 hat im 
privaten Bereich unverzüglich zu erfolgen. Im betrieblichen Bereich hat die An- und Abmeldung bzw. 
eine Änderung der Daten bis spätestens 15. April des jeweils darauffolgenden Kalenderjahres, in dem 
erstmals Kommunalsteuer zu entrichten war bzw. in dem die letzte Betriebsstätte in einer Gemeinde 
aufgegeben wurde, zu erfolgen. Meldungen nach Abs. 3 und 4 haben unverzüglich zu erfolgen. 

(6) Die An- und Abmeldung nach Abs. 1 ist von dem mit der Einbringung betrauten Rechtsträger zu 
registrieren. 

ORF-Beitrags Service GmbH 

§ 10. (1) Die Erhebung des ORF-Beitrags sowie sonstiger damit verbundener Abgaben, die 
Ermittlung aller Beitragsschuldner sowie die Entscheidung über die Befreiung von der Beitragspflicht 
obliegt der „ORF-Beitrags Service GmbH“ (Gesellschaft) als mit behördlichen Aufgaben beliehenes 
Unternehmen. 

(2) Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Erfüllung 

 1. von in diesem Bundesgesetz vorgesehenen und ähnlichen ihr durch Bundes- oder Landesgesetz 
oder Verordnung übertragenen Aufgaben. Eine solche Verordnung hat dafür eine angemessene 
Vergütung festzusetzen; 

 2. anderer Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Information der Öffentlichkeit in Belangen 
des Rundfunks gegen Entgelt. 

Die Gesellschaft hat alle organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, um ihre Aufgaben erfüllen zu 
können. Die Gesellschaft ist zur Führung des Bundeswappens berechtigt. 

(3) Der Gesellschaft obliegt ferner die umfassende Information der Öffentlichkeit über die 
Beitragspflicht, die Meldepflicht und die Form der Zahlung sowie die laufende Durchführung geeigneter 
Maßnahmen zur Erfassung aller Beitragsschuldner. 

(4) Die Gesellschaft hat die Bücher in Bezug auf die Aufgaben gemäß Abs. 2 Z 1 in einem 
gesonderten Rechnungskreis oder kostenrechnungsmäßig gesondert zu führen. Außerdem ist im 
Jahresabschluss der Gesellschaft dieser Aufgabenbereich in einem gesonderten Abschnitt auszuweisen. 

(5) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. Der Erwerb von Anteilsrechten ist neben dem 
Österreichischen Rundfunk dem Bund, vertreten durch den Bundesminister für Finanzen, vorbehalten. 

(6) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, betriebswirtschaftlich nötigen 
Kapitalerhöhungen bzw. Kapitalherabsetzungen zuzustimmen. 

(7) Die Gesellschaft kann für die Einbringung der Beiträge und sonstiger damit verbundener 
Abgaben maximal 2,2% der eingehobenen Beträge als Vergütung für die Einbringung und zur Deckung 
der damit verbundenen Aufwendungen einbehalten und hat gegenüber jenen Rechtsträgern, für die sie die 
Einbringung besorgt, vierteljährlich abzurechnen. In diesem Höchstbetrag ist die Umsatzsteuer nicht 
enthalten. Die Abrechnung ist auf Verlangen zu detaillieren. 

(8) Abs. 7 ist, unbeschadet landesgesetzlich geregelter höherer Einhebungsvergütungen, auch auf die 
Einhebung von landesgesetzlich geregelten Abgaben und Beiträgen anzuwenden. 

(9) Die Gesellschaft hat ihre Betriebsführung an den Grundsätzen der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auszurichten und ist nicht auf Gewinn gerichtet. Würde trotz 
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Dotierung der betriebswirtschaftlich gebotenen Rücklagen und bei ausreichendem Eigenkapital im 
jeweiligen Geschäftsjahr aus der Geschäftstätigkeit nach Abs. 2 Z. 1 ein Gewinn erzielt werden, so ist 
dieser anteilig an die Rechtsträger, für die Beiträge und Abgaben eingehoben wurden, im Verhältnis der 
eingehobenen Beträge rückzuerstatten. Ein allfälliger Verlust im jeweiligen Geschäftsjahr ist von diesen 
Rechtsträgern ebenfalls im Verhältnis der eingehobenen Beträge zu tragen. 

(10) Eine Verwendung von nach § 17 Abs. 1a des Poststrukturgesetzes, BGBl. Nr. 201/1996, der 
Österreichischen Post Aktiengesellschaft oder der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung 
zugewiesenen Beamten bei der Gesellschaft ist zulässig. Die Gesellschaft hat der Österreichischen Post 
Aktiengesellschaft oder der Telekom Austria Aktiengesellschaft den gesamten Personalaufwand samt 
Nebenkosten für die bei ihr verwendeten Beamten zu ersetzen 

(11) Sofern nichts Anderes bestimmt ist, ist auf die Gesellschaft das Gesetz über Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, BGBl. Nr. 58/1906, anzuwenden. 

(12) Die Gesellschaft ist von der Körperschaftsteuer befreit. 

(13) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit Verordnung nähere Regelungen über von 
der Gesellschaft als Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO) zu treffende technische und organisatorische 
Maßnahmen im Sinne des Art. 32 DSGVO vorzusehen. 

Aufsicht 

§ 11. (1) Die Tätigkeit der Gesellschaft unterliegt der Aufsicht des Bundesministers für Finanzen. 

(2) Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind bei der Besorgung der ihnen nach diesem 
Bundesgesetz zukommenden Aufgaben an die Weisungen des Bundesministers für Finanzen gebunden. 

(3) Dem Bundesminister für Finanzen sind von der Geschäftsführung alle zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu geben und die entsprechenden Unterlagen zu übermitteln. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann die Bestellung zum Geschäftsführer widerrufen, wenn ein 
Geschäftsführer eine Weisung nicht befolgt oder eine Auskunft nicht erteilt. 

(5) Die Rechte der Generalversammlung gemäß dem Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung, BGBl. Nr. 58/1906, bleiben von Abs. 1 bis 4 unbeschadet. 

Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

§ 12. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts Anderes bestimmt ist, sind die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, anzuwenden. Dies gilt 
nicht für die Erfüllung der in § 10 Abs. 2 Z 2 normierten Aufgaben. 

(2) Die Festsetzung des ORF-Beitrags kann mittels Zahlungsaufforderung erfolgen. In diesem Fall 
ist ein Bescheid über die Festsetzung der Beiträge nur zu erlassen, wenn 

 1. die festgesetzten Beiträge nicht zur Gänze fristgerecht entrichtet werden oder 

 2. der Beitragsschuldner einen Bescheid verlangt. 

Die mit Zahlungsaufforderung festgesetzten Beiträge sind binnen 14 Tagen ab Zustellung der 
Zahlungsaufforderung fällig. Die mit Bescheid festgesetzten Beiträge haben den Fälligkeitstag, der sich 
aus der Zahlungsaufforderung ergibt. Die Gesellschaft ist im Fall der Z 1 auch zur Ausstellung von 
Rückstandsausweisen im Sinne des § 17 berechtigt. 

(3) Gegen von der Gesellschaft nach diesem Bundesgesetz erlassene Bescheide kann Beschwerde an 
das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Soweit in Bundesgesetzen der Gesellschaft in erster 
Instanz Aufgaben und Befugnisse zugewiesen sind, stehen diese auch dem Bundesverwaltungsgericht im 
Rahmen der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu. 

Datenübermittlung 

§ 13. (1) Der Bundesminister für Inneres übermittelt als Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO) für 
die Meldebehörden als gemeinsame Verantwortliche (Art. 4 Z 7 in Verbindung mit Art. 26 DSGVO) für 
das ZMR auf Verlangen der Gesellschaft gegen angemessenes Entgelt monatlich aus dem ZMR gemäß 
§ 16 MeldeG zum Zwecke der Erhebung des ORF-Beitrags und der Ermittlung der Beitragsschuldner 
sämtliche Adressen im Bundesgebiet, an denen zumindest eine volljährige Person mit Hauptwohnsitz 
angemeldet ist, sowie für die dort Gemeldeten volljährigen Personen Namen, das Geburtsdatum, wenn 
vorhanden den akademischen Grad, die Information, dass die dort Gemeldeten mit Hauptwohnsitz erfasst 
sind, sowie den vom Adressregister gemäß § 1 Abs. 1 Z 10 Adressregisterverordnung 2016 
(AdrRegV 2016), BGBl. II Nr. 51/2016, vergebenen Adresscode an die Gesellschaft als Verantwortliche 
(Art. 4 Z 7 DSGVO) im Wege der BRZ GmbH als Auftragsverarbeiter (Art. 4 Z 8 DSGVO). Überdies hat 
der Bundesminister für Inneres das verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 5 von 8 

(vbPK-ZP-TD) für die Verarbeitung in der Transparenzdatenbank und das verschlüsselte 
bereichsspezifische Personenkennzeichen Amtliche Statistik (vbPK-AS) der mit Hauptwohnsitz 
gemeldeten volljährigen Personen zu übermitteln. Der Bundesminister für Inneres und die BRZ GmbH 
sind in ihrer Funktion als Auftragsverarbeiter verpflichtet, die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 Abs. 3 
lit. a bis h DSGVO wahrzunehmen. 

(2) Zum Zweck der Erhebung des ORF-Beitrags, der Prüfung, ob eine Befreiung vorliegt und der 
Erfassung aller Beitragsschuldner ist die Gesellschaft berechtigt, einzelfallbezogen auf 
automationsunterstütztem Weg Einsicht zu nehmen: 

 1. in das Zentrale Melderegister im Umfang des Gesamtdatensatzes im Sinne des § 16a Abs. 2 und 
4 MeldeG; dies umfasst auch Verknüpfungsanfragen im Sinne des § 16a Abs. 3 MeldeG, 

 2. in das automationsunterstützt geführte Firmenbuch; dies umfasst jedenfalls auch die bundesweite 
Suche nach im Zusammenhang mit den Rechtsträgern gespeicherten Personen, 

 3. in das Gewerbeinformationssystem Austria – GISA, 

 4. in das Zentrale Vereinsregister, 

 5. in das Unternehmensregister gemäß des § 25 Bundesstatistikgesetzes 2000, BGBl. I 
Nr. 163/1999 sowie 

 6. in die Transparenzdatenbank gemäß § 32 Abs. 5 TDBG 2012. 

(3) Zum Zweck der Erhebung des ORF-Beitrags, der Prüfung, ob eine Befreiung vorliegt und der 
Erfassung aller Beitragsschuldner sind an die Gesellschaft zu übermitteln 

 1. bis jeweils 15. April eines jeden Kalenderjahres durch den Bundesminister für Finanzen, die 
Daten der gemäß § 11 Abs. 4 KommStG 1993 übermittelten Steuererklärungen sowie 

 2. auf Verlangen der Gesellschaft durch den Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge, die 
Österreichische Gesundheitskasse, die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen 
und Bergbau oder eine Gemeinde der Inhalt des Prüfberichts betreffend die Kommunalsteuer. 

(4) Die Gemeinden haben der Gesellschaft auf Verlangen mitzuteilen, ob der Unternehmer von der 
Kommunalsteuer nach § 8 Z 2 KommStG 1993 befreit ist. 

(5) Die Gesellschaft ist Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DSGVO), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S. 1, zuletzt berichtigt 
durch ABl. Nr. L 74 vom 04.03.2021 S. 35) für die nach Abs. 1 bis 4 verarbeiteten personenbezogenen 
Daten. 

(6) Die nach Abs. 1 bis 4 verarbeiteten Daten sind längstens 15 Jahre aufzubewahren und nach 
Ablauf dieser Frist zu löschen. 

Ermittlung der Beitragsschuldner 

§ 14. (1) Liegt für eine Adresse im Sinne des § 3 Abs. 1 keine Anmeldung (§ 9 Abs. 1) vor, so hat 
die Gesellschaft jene, die dort im Zentralen Melderegister mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, zur 
Entrichtung des ORF-Beitrags aufzufordern (§ 12 Abs. 2). Sie kann von ihnen zu diesem Zweck die 
Angabe der Daten nach § 9 Abs. 2 Z 1 verlangen. 

(2) Liegt für eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 keine Anmeldung (§ 9 Abs. 1) vor, so hat die 
Gesellschaft den Unternehmer, dem die Betriebsstätte nach den der Gesellschaft vorliegenden 
Informationen zuzurechnen ist, zur Entrichtung des ORF-Beitrags aufzufordern (§ 12 Abs. 2). Sie kann 
von ihm zu diesem Zweck die Angabe der Daten nach § 9 Abs. 2 Z 2 verlangen. 

(3) Liegt für eine Adresse nach § 3 Abs. 4 oder Abs. 5 keine Meldung nach § 9 Abs. 3 bzw. Abs. 4 
vor, so hat die Gesellschaft den Unternehmer bzw. die Körperschaft öffentlichen Rechts, dem bzw. der 
die Adresse nach den der Gesellschaft vorliegenden Informationen zuzurechnen ist, zur Entrichtung des 
ORF-Beitrags aufzufordern (§ 12 Abs. 2). Sie kann von ihnen zu diesem Zweck die Angabe der Daten 
nach § 9 Abs. 3 und 4 verlangen. 

(4) Wurde eine Meldung im Zentralen Melderegister mit hoher Wahrscheinlichkeit entgegen den 
Bestimmungen des MeldeG vorgenommen oderunterlassen, so kann die Gesellschaft die Meldebehörde 
um Prüfung und gegebenenfalls Berichtigung des lokalen Melderegisters gemäß § 15 Abs. 1 MeldeG 
ersuchen. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft berechtigt, Namen und Adressen an die Meldebehörde zu 
übermitteln. 

(5) Die Gesellschaft ist berechtigt, in begründeten Einzelfällen eine Kommunalsteuerprüfung durch 
den Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge anzufordern. 
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(6) Geänderte Bemessungsgrundlagen und sonstige Feststellungen aus einer 
Kommunalsteuerprüfung wirken sich erst ab dem auf den Abschluss der Kommunalsteuerprüfung 
folgenden Kalenderjahr auf die Beitragspflicht bzw. Befreiung nach diesem Bundesgesetz aus. 

Verfahren über Befreiungsanträge 

§ 14a. Im Verfahren über Befreiungen nach § 4a sind die §§ 50, 51 und 53 der Anlage zum 
Fernmeldegebührengesetz (Fernmeldegebührenordnung), BGBl. Nr. 170/1970, anzuwenden. 

Einbringung von Beiträgen 

§ 17. (1) Rückständige Beiträge und sonstige damit verbundene Abgaben sind im Verwaltungsweg 
hereinzubringen. Zur Deckung des dadurch entstehenden Aufwandes kann die Gesellschaft einen 
Säumniszuschlag von 10% des rückständigen Betrages sowie allfällige tatsächlich entstandene Kosten der 
Betreibung vorschreiben. Die Gesellschaft ist zur Ausstellung von Rückstandsausweisen berechtigt. 

(2) Ist die Einbringung der rückständigen Beiträge auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Beitragsschuldners oder nach der Lage des Falles nicht möglich oder unbillig, ist die Abstattung in Raten 
zu bewilligen oder kann die Forderung von der Gesellschaft gestundet werden. Wenn die Einbringung 
eine besondere Härte bedeuten würde oder wenn das Verfahren mit Kosten oder Weiterungen verbunden 
wäre, die in keinem Verhältnis zur Höhe der rückständigen Beiträge stehen würden, kann die Gesellschaft 
von der Hereinbringung absehen. 

(3) Auf Grund eines mit der Bestätigung der Gesellschaft, dass ein die Vollstreckbarkeit hemmender 
Rechtszug nicht vorliegt, versehenen Rückstandsausweises oder Beitragsbescheides kann die Gesellschaft 
die Eintreibung einer Geldleistung unmittelbar beim zuständigen Gericht beantragen. 

(4) Die Beiträge sind innerhalb von 14 Tagen ab Zustellung der Zahlungsaufforderung durch die 
Gesellschaft für das laufende Kalenderjahr einmal jährlich zu entrichten. 

(5) Die Entrichtung der Beiträge mittels SEPA-Lastschriftmandat ist zulässig. Erfolgt die 
Entrichtung der Beiträge mittels SEPA-Lastschriftmandat hat die Gesellschaft im privaten Bereich auf 
Antrag die Entrichtung der Beiträge abweichend von Abs. 4 alle zwei oder sechs Monate zu gewähren. 

(6) Forderungen und Verbindlichkeiten für den ORF-Beitrag sowie sonstiger damit verbundener 
Abgaben verjähren gegenüber den Beitragsschuldnern nach drei Jahren. 

(7) Die Gesellschaft kann sich zur Durchführung des Inkassos der Leistungen Dritter bedienen. Zum 
Zweck der Durchführung des Inkassos durch einen Dritten ist die Gesellschaft berechtigt, folgende für die 
Betreibung des Inkassos erforderlichen personenbezogenen Daten des Beitragsschuldners an den mit dem 
Inkasso beauftragten Dritten zu übermitteln: 

 1. die in § 9 Abs. 2 aufgezählten Daten, 

 2. die Höhe des beim Beitragsschuldner einzutreibenden Betrages sowie 

 3. den Zeitraum, auf der sich der einzutreibende Betrag bezieht. 

Der beauftragte Dritte darf die übermittelten Daten ausschließlich zum Zweck der Eintreibung des 
offenen Betrages verwenden und muss die übermittelten Daten nach Einstellung der Eintreibung und nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten unverzüglich löschen. 

(8) Der mit dem Inkasso beauftragte Dritte im Sinne des Abs. 7 ist als Auftragsverarbeiter (Art. 4 
Z 8 DSGVO) durch die Gesellschaft als Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO) damit zu beauftragen, dem 
beim Beitragsschuldner einzutreibenden Betrag im Wege des Inkassos einzubringen. Der 
Auftragsverarbeiter ist verpflichtet, die Datenschutzpflichten gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h DSGVO 
wahrzunehmen. 

(9) Die Gesellschaft hat den Beitragsschuldner auf Antrag binnen 14 Tagen ab Einlangen des 
Antrags über den von ihm im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr entrichteten ORF-Beitrag und damit 
verbundene weitere Abgaben mittels E-Mail bzw. wenn eine E-Mail-Adresse nicht vorliegt, mittels 
postalischem Schreiben, in aufgeschlüsselter Form zu informieren. 

Verwaltungsstrafbestimmung 

§ 18. (1) Wer 

 1. die Meldung gemäß § 9 Abs. 1 bis 4 nicht oder unrichtig vornimmt oder 

 2. eine Mitteilung gemäß § 14 Abs. 1 bis 3 trotz Mahnung verweigert oder unrichtig abgibt, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. 

(2) Nicht zu bestrafen ist, wer die Meldung nach § 9 Abs. 1 bis 4 zwar unterlassen hat, die 
entsprechenden Angaben nach § 14 Abs. 1 bis 3 auf Verlangen der Gesellschaft jedoch innerhalb der von 
dieser gesetzten Frist wahrheitsgemäß macht. 
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(3) Verwaltungsstrafen sind durch die Bezirksverwaltungsbehörden zu verhängen. Die eingehobenen 
Strafgelder fließen dem Bund zu. 

(4) Die Gesellschaft hat in Verwaltungsverfahren nach § 18 sowie in diesbezüglichen 
Beschwerdeverfahren gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 2 B-VG Parteistellung. 

Verweisungen 

§ 19. Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze sind als Verweisungen auf 
die jeweils geltende Fassung zu verstehen, sofern nicht auf eine bestimmte Fassung verwiesen wird. 

Vollziehung 

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des § 13 Abs. 1 der Bundesminister 
für Inneres betraut, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Finanzen. 

Übergangsbestimmungen 

§ 21. (1) Die Firma der GIS Gebühren Info Service GmbH ist mit Wirkung zum 1. Jänner 2024 in 
ORF-Beitrags Service GmbH zu ändern. Die Änderung der Firma ist in einer unverzüglich nach 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes abzuhaltenden Generalversammlung zu beschließen. 

(1a) Wer bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als Rundfunkteilnehmer im Sinne des 
Rundfunkgebührengesetzes (RGG), BGBl. I Nr. 159/1999, mit seinem Hauptwohnsitz bei der 
Gesellschaft erfasst ist und nicht nach § 3 Abs. 5 RGG von den Rundfunkgebühren mit Bescheid befreit 
worden ist, gilt als Beitragsschuldner nach § 3 dieses Bundesgesetzes. In diesem Fall besteht keine 
Anmeldepflicht nach § 9 dieses Bundesgesetzes. Sind für eine Adresse zwei oder mehr Personen als 
Rundfunkteilnehmer nach dem RGG erfasst, besteht die Beitragspflicht nach § 3 dieses Bundesgesetzes 
nur einmal. 

(2) Beitragsschuldner nach Abs. 1a haben ab Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes den ORF-Beitrag 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu entrichten. Für den Einzug der Rundfunkgebühren der 
Gesellschaft erteilte SEPA-Lastschriftmandate gelten als für den Einzug des ORF-Beitrags nach diesem 
Bundesgesetz erteilt. Für die Entrichtung der Rundfunkgebühren mit der Gesellschaft vereinbarte 
Zahlungsfristen gelten als für die Erhebung des ORF-Beitrags nach diesem Bundesgesetz erteilt. Mit 
Ablauf des 31. Dezember 2025 gilt auch in diesen Fällen die Zahlungsfrist nach § 17 Abs. 4, sofern die 
Entrichtung der Beiträge nicht mittels SEPA-Lastschriftmandat erfolgt. 

(3) Wer bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Beitragsschuldner nach § 3 ist und nicht als 
Rundfunkteilnehmer nach dem RGG bei der Gesellschaft erfasst ist, hat der Gesellschaft bis spätestens 
30. November 2023 unter Verwendung des von der Gesellschaft dafür bereitgestellten Formulars die 
Meldung nach § 9 zu erstatten. Die Beiträge für das Jahr 2024 sind im privaten Bereich binnen 14 Tagen 
ab Zahlungsaufforderung durch die Gesellschaft zu entrichten, sofern die Gesellschaft nicht die 
Entrichtung der Beiträge alle zwei oder sechs Monate gewährt hat. 

(4) Beitragsschuldner nach § 4 haben der Gesellschaft bis spätestens 15. April 2024 unter 
Verwendung des von der Gesellschaft dafür bereitgestellten Formulars die Meldung nach § 9 Abs. 2 Z 2 
zu erstatten. Wer bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes einen Sachverhalt nach § 9 Abs. 3 oder Abs. 4 
erfüllt, hat der Gesellschaft bis spätestens 30. November 2023 die entsprechende Meldung zu erstatten. 

(5) Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes erlassene Bescheide, mit denen Rundfunkteilnehmer 
nach § 3 Abs. 5 RGG von den Rundfunkgebühren befreit wurden, gelten als Bescheide über die 
Befreiung von der Beitragspflicht im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(6) Die bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bei der Gesellschaft gespeicherten Daten, die sich auf 
Rundfunkteilnehmer im Sinne des Rundfunkgebührengesetzes beziehen, dürfen von der Gesellschaft als 
Verantwortlicher (Art. 4 Z 7 DSGVO), zum Zweck der Erhebung des ORF-Beitrags, der Entscheidung 
über Befreiungsanträge und der Erfassung aller Beitragsschuldner nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes verarbeitet werden. 

(7) Auf bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes anhängige Verfahren ist das 
Rundfunkgebührengesetz weiterhin bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren anzuwenden. 

(8) Für bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes rückständige Gebühren und sonstige damit 
verbundene Abgaben und Entgelte nach dem Rundfunkgebührengesetz gilt das Rundfunkgebührengesetz 
weiterhin. 

(9) Ab Kundmachung dieses Bundesgesetzes ist die Gesellschaft ermächtigt, für den Übergang von 
der Einhebung der Rundfunkgebühren und sonstiger damit verbundener Abgaben und Entgelte nach dem 
Rundfunkgebührengesetz auf die Erhebung des ORF-Beitrags sowie damit verbundener Abgaben 
erforderliche Vorbereitungsarbeiten vorzunehmen. 
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(10) Abweichend von § 10 Abs. 7 kann die Gesellschaft im Kalenderjahr 2024 eine Vergütung von 
maximal 3,0% und im Kalenderjahr 2025 eine Vergütung von maximal 2,5% einbehalten. 

(11) Auf bei Außerkraftteten der §§ 4a und 14a anhängige Verfahren nach diesen Bestimmungen 
sind diese Bestimmungen und die §§ 47 bis 53 der Anlage zum Fernmeldegebührengesetz 
(Fernmeldegebührenordnung), BGBl. Nr. 170/1970, bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren 
anzuwenden. Gemäß §§ 4a und 14a erlassene Bescheide gelten nach Außerkrafttreten dieser 
Bestimmungen als Bescheide nach § 15. Eine Befristung der Befreiung bleibt unverändert. 

(12) Bis zum 31. Dezember 2026 ist vom Bundesminister für Finanzen gemeinsam mit der 
Gesellschaft eine Evaluierung der gemäß § 10 Abs. 7 festgesetzten Einbringungsvergütung vorzunehmen. 

Inkrafttreten 

§ 22. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme der §§ 1, 2, 4a, 5, 6, 9, 13, 14a, 15, 16, 18, 19, 20 
sowie 21 Abs. 1 bis 5 und 9 mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

(2) Die §§ 1, 2, 4a, 9, 13, 14a, 18, 19, 20 sowie 21 Abs. 1 bis 5 und 9 in der Fassung BGBl. I 
Nr. 112/2023 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

(3) Die §§ 4a und 14a treten mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft. Die §§ 5 und 6 sowie 
die §§ 15 und 16 treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 


